
 Customs and Trade News
 02 Quartal 2009

Elektronische Ausfuhr 05-2009
Ausfuhrbestätigung bei unvollständiger Ausfuhranmeldung uAM im
elektronischen Ausfuhrverfahren
Erfolgt die Abgabe der Ausfuhranmeldung in Form einer unvollständigen
Ausfuhranmeldung uAM, erhält der Aussteller der uAM den Ausgangsvermerk (pdf-
Datei) durch das Zollsystem von seiner Ausfuhrzollstelle zurück. Der Aussteller der
dann folgenden ergänzenden Ausfuhranmeldung eAM erhält somit keinen
separaten Ausgangsvermerk von der Zollstelle.
Der Ausgangsvermerk enthält nur die Daten, welche mittels der uAM gemeldet
worden sind. Daten, welche mit der eAM übermittelt werden, erhält der Aussteller der
eAM nicht in einer Rückmeldung vom Zoll.
Der Aussteller der eAM sollte sicherstellen, wie er vom Aussteller der uAM den
Ausgangsvermerk dann zugestellt bekommt.

Elektronische Ausfuhr 05-2009
IAA Plus
Nach Mitteilung der bundesdeutschen Zollverwaltung www.zoll.de hat die
Internetausfuhranmeldung Plus den angekündigten Echtbetrieb zum 4. Mai 2009
aufgenommen.
Damit können alle Beteiligten ihre Ausfuhrvorgänge einfach, komfortabel und
sicher über das Internet abwickeln. Insbesondere lässt sich nun auch das
Verfahren als Zugelassener Ausführer ZA ohne Kauf einer zusätzlichen
Software verwirklichen. Allerdingt ist eine Elster-Registrierung notwendig.

Nach wie vor besteht aber auch die Möglichkeit, die Internetausfuhranmeldung im
Normalverfahren zu betreiben. Bei nur gelegentlichen (Drittlands-)Ausfuhren (nicht
mehr als ca. 5 bis 8 im Monat) lohnt es sich nachzudenken, ob das ZA-Verfahren
wirklich sinnvoll erscheint bzw. ob nicht der gleiche Zweck mit dem Antrag „Befreiung
von der Gestellung am….“ erreicht werden kann.

Elektronische Ausfuhr 05-2009
Starttermin für die Online-Abschreibung von Ausfuhrgenehmigungen
Nach Mitteilung der Zollverwaltung wurde der Starttermin für die Online-
Abschreibung von Ausfuhrgenehmigungen entgegen den bisherigen Planungen bis
zur erforderlichen Rechtsanpassung des § 18 der Außenwirtschaftsverordnung durch
das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie vom März 2009 verschoben.
Die Rechtsänderung ist im Rahmen der 85. Verordnung zur Änderung der
Außenwirtschaftsverordnung geplant.

Rechtzeitig vor dem Beginn der Online-Abschreibung soll  auch das eingestellte
BMF-Merkblatt zu den Genehmigungscodierungen und zur Online-Abschreibung von
Ausfuhrgenehmigungen im IT-Verfahren ATLAS-Ausfuhr (Release 2.0) aktualisiert
werden. Dieses enthält dann auch eine konsolidierte Liste der neuen EU-weit

http://www.zoll.de
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gültigen Genehmigungscodierungen, die von der Europäischen Kommission
weitreichend umgestellt worden sind.

Elektronische Ausfuhr 05-2009
Neues Merkblatt Teilnehmer zum ATLAS Release 8.0 /8.1 mit Stand Mai 2009
Bitte beachten Sie, dass die aktualisierte Fassung des Merkblattes zum ATLAS-
Release 8.0 / 8.1 incl. 1. Berichtigungsschreiben jetzt vorliegt (nachstehend
auszugsweise; vollständig unter www.zoll.de Link „Aktuelles“

http://www.zoll.de
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Elektronische Ausfuhr 05-2009
Ausfallkonzept Dokument EPAS
Nach Mitteilung des Bundesminister der Finanzen E-VSF N 15/2009 ist der neue
Vordruck EPAS = Einheitspapier Ausfuhr Sicherheit mit Vordrucknummern 033025
und 033026 (ersetzt die Ausfuhranmeldung AM mit Nummern 0733 und 0734) immer
dann zu verwenden, wenn seitens der Zollverwaltung die Abgabe der
elektronischen Daten nicht angenommen werden können. Sollte dagegen beim
Zugelassenen Ausführer ZA im Online-Verfahren die Abgabe der elektronischen
Daten nicht möglich sein, so ist von ihm das Internetausfuhrverfahren
anzuwenden.

Beachte:
Bei Verwendung der papiermäßigen Anmeldung im Ausfuhrverfahren ist ein
vorgeschriebener Hinweis in der Zollanmeldung anzubringen:

Auszugsweise Verfahrensanweisung IT verfahren ATLAS März 2009
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Sofern Sie im Notfallkonzept mit der Ware nicht zum Zollamt hinfahren wollen
(also auch hier den Status Zugelassener Ausführer haben möchten) ist das bei
den meisten Hauptzollämtern schriftlich formlos zu beantragen. Bitte
erkundigen Sie sich hier rechtzeitig.
Sollten Sie dann das IAA Plus Verfahren für Ihren  Status ZA anwenden wollen,
müssen Sie rechtzeitig vorher die ELSTER-Registrierung klären.

Bei dem neu geschaffenen Vertrauenswürdigen Ausführer (alt: AKM Verfahren) wird
es einen neuen Vordruck für das Ausfallkonzept geben.

Nachstehend auszugsweise E-VSF N 15/2009
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Summarische Eingangs- und Ausgangsanmeldungen 05-2009
Verschiebung auf 01. Januar 2011
Wie der Bundesminister der Finanzen (siehe nachstehend) mitgeteilt hat, wird die
Einführung der Abgabe der summarischen Eingangs- oder Ausgangsanmeldung auf
Januar 2011verschoben. Hiervon nicht betroffen ist die Abgabe der
Ausfuhranmeldung im elektronischen Verfahren. Hinweis: Diese beinhaltet
bereits die erforderlichen Informationen für eine Ausgangsanmeldung, so dass
vermutlich dann in 2011 für die Ausfuhr zunächst kein zusätzliches Dokument
erforderlich wird,

auszugsweise E-VSF N 18/2009
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In eigener Sache 05-2009
Zusammen mit dem Wirtschaftsverband Industrieller Unternehmen Baden e.V in
Freiburg - WVIB - haben wir für Sie ein so genanntes Außenhandelsportal
eingerichtet; hier veröffentlichen wir aus der Vielzahl der bei uns täglich eingehenden
Zoll- und Außenhandels-Informationen einen repräsentativen Querschnitt, der keinen
Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann.
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Dieses Außenhandelsportal finden Sie  auf der Homepage des WVIB unter
www.wvib.de und dann in der unteren rechten Ecke das Außenhandelsportal
anklicken bzw. direkt unter www.ma-tax.de

Zweck des Außenhandelsportals ist, dass Sie effizient und ohne langes Suchen mit
Zoll- und Außenhandelsinformationen versorgt werden. Auskünfte, welche darüber
hinausgehen sollen, können Sie gerne bei uns gegen Kostenerstattung abrufen. Bitte
fordern Sie hierzu ein Angebot an und beachten Sie auch unsere Lehrmittel. Sie
erreichen uns unter customs@ma-tax.de.

Obgleich wir unser  Außenhandelsportal unter dem Gesichtspunkt von Praktikern
erstellt haben, kann vieles noch verbessert werden. Deshalb freuen wir uns über Ihre
konstruktive Kritik.

Bitten beachten Sie auch die  Termine  unserer praxisgerechten Fach-
Seminare,  welche wir in Kooperation mit unserem Seminarpartner, dem
Wirtschaftsverband der Industrieellen Unternehmen Baden e.V. - WVIB -   in
Verbindung mit seiner Weiterbildungseinrichtung, der WUS ACADEMY
durchführen .

Hier können Sie sich auch Ihr Angebot für ein Inhouse Seminar mit einem
unserer Fachdozenten  erteilen lassen. Vielen Dank.

Dieses Werk ist von der MA-Tax Consulting GmbH erstellt worden. Das Werk einschließlich aller seiner
Teile ist -soweit rechtlich zulässig- urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung  außerhalb der engen
Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der MA-Tax Consulting
GmbH unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Inhalt
dieses Werkes basiert auf aktuellen Informationen. Eine Verantwortung für die Richtigkeit der mit aller
Sorgfalt ermittelten Angaben kann aber nicht übernommen werden, da die Steuergesetzgebung ständigen
Anpassungen und Änderungen unterworfen ist. Wir bitten um Ihr Verständnis.

http://www.wvib.de
http://www.ma-tax.de
mailto:customs@ma-tax.de

